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Regeste
Aufenthaltsbewilligung | [Besonderes Abhängigkeitsverhältnis im Sinn von Art. 8 Abs. 1 EMRK] Der Beschwerdeführer (geb. 1932; ursprünglich aus Russland stammender, US-amerikanischer Staatsangehöriger) leidet an einer demenziellen Erkrankung. Aufgrund der zunehmenden krankheitsbedingten Einschränkungen reichte das vom hier lebenden Sohn organisierte Betreuungssetting Ende 2018 nicht mehr aus. Namentlich geht mit der Erkrankung ein Verlust der Fremdsprachenkenntnisse (auch der Englischkenntnisse) einher. Der Beschwerdeführer bedarf umfassender Betreuung. Er ist schon aus sprachlichen Gründen darauf angewiesen, dass er von seinem Sohn und der ebenfalls russisch sprechenden Schwiegertochter im Alltag unterstützt wird, und kann nicht auf eine Heimbetreuung im Herkunftsland verwiesen werden; ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zum Sohn und zur Schwiegertochter ist zu bejahen (zum Ganzen E. 2). Gutheissung.
Erwägungen
E. 4
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 VRG in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und ist dieser zu verpflichten, dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (§ 17 Abs. 2 VRG).
E. 5
Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig (BGr, 2. November 2017, 2C_260/2017, E. 1.1). Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (siehe Art. 83 lit. c Ziff. 2 e contrario und Ziff. 4 BGG). Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG).
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